Anhang

Kooperationsvereinbarung

zwischen

JobCenter
Agentur fur Arbeit Berlin...
Jugendamt / Bezirksamt
Wirtschaftsférderung

Schulaufsicht

FORDERSYSTEM U 25

PRAAMBEL

Das Job Center - Bereich U25, das Arbeitsmarktpartnerteam U25 der regionalen Agentur fir
Arbeit, das Jugendamt, die Schulaufsicht sowie die Wirtschaftsférderung im Bezirk bilden
gemeinsam und partnerschaftlich das ,Férdersystem U 25" zur beruflichen Integration
Jugendlicher und junger Volljahriger bis zum Alter von 25 Jahren im Bezirk....

Gemeinsames Ziel ist es, mdglichst allen Jugendlichen und jungen Volljghrigen unter 25
Jahren eine Berufs- und Zukunftsperspektive zu erdffnen. Sie sollen in die Lage versetzt
werden, ihre Existenz Gber Ausbildung oder Arbeit zu sichern.

Die Angebote fur die berufliche Integration sollen unter gro3tmaoglicher Bertcksichtigung der
Interessen und der realistischen Fahigkeiten der jungen Menschen erfolgen. Im Sinne der
gemeinsamen Ziele bringen die funf Partner ihre unterschiedlichen Kompetenzen und
Ressourcen ein. Die jeweiligen gesetzlichen Rahmenbedingungen definieren dabei den
spezifischen Auftrag und die damit verbundenen Aufgaben.

Die Kooperation mit der Wirtschaftsférderung soll die notwendigen Rahmenbedingungen
zum Erhalt und/oder zur Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplatze herstellen und die
Zusammenarbeit mit 6ffentlich geférderten Beschaftigungskonzepten vertiefen.

Die Partner verpflichten sich zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit und gegenseitiger
Information mit dem Ziel, bedarfsgerechte und 6konomisch sinnvolle Strukturen und Formen
der Zusammenarbeit zum Wohle der jungen Menschen aufzubauen. Dabei sind auch
praventive Gesichtspunkte zu beachten.

Angebote und Vorhaben sind derart miteinander abzustimmen, dass Doppel- bzw.
Mehrfachstrukturen vermieden und Synergien zwischen den Leistungssystemen
ausgeschopft werden. Dies betrifft insbesondere Beratungs- und Leistungsvernetzungen in
Schnittstellenbereichen unterschiedlicher Kostentragerschaften.

Um die notwendige Transparenz und Umsetzungsverbindlichkeit in der Zusammenarbeit zu
erreichen, wird eine Gremienstruktur eingerichtet, die auf der Leitungs- , der operativen-
sowie der Fachebene die Angebote und MalRnahmen der Leistungstréager aufeinander
abstimmt bzw. die Zusammenarbeit im Einzelfall koordiniert.



ORGANISATIONSFORM

|Lenungsebene

Ziel:
Sicherstellung der systemubergreifenden Kooperation

Die Leitungsebene ist fur die Festlegung von Kooperations- und Schwerpunktsetzungen bei
den Instrumenten verantwortlich.

Sie informiert sich gegenseitig Uber aktuelle (insbesondere politische, rechtliche und
organisatorische) Entwicklungen, und stimmt die aktuellen Planungen und Vorhaben ab.

Die Leitungsebene kooperiert mit der operativen Ebene und legt fir den reibungslosen
Ablauf eine Federfuihrung fest.

Zusammensetzung:
e Geschaftsfihrung Job Center
Geschaftsleitung / Bereichsleitung der Agentur fiir Arbeit
Schulaufsicht des Bezirks
Leitung Abteilung Wirtschaft
Leitung Abteilung Jugend

Operative Ebene

Ziele:

- regelmafige Abstimmung des Bedarfs und der Angebote
- die Weiterentwicklung des ,Férdersystems U25"

- Festlegung von Verfahrensfragen

Die operative Ebene organisiert die Unterstiitzungsangebote fiir Beratung und Eingliederung
und bespricht die Formen der Zusammenarbeit der jeweils kooperierenden Institutionen. Sie
reflektiert die Bedarfssituation der Jugendlichen und jungen Volljahrigen im Ubergang Schule
Beruf und definiert die Handlungsnotwendigkeiten. Ubergeordnete Entscheidungsbedarfe
werden fur die Leitungsebene vorbereitet.

Fur die allgemeine Kooperation, wie auch fir die Einzelfallarbeit wird jeweils eine
Federfiihrung festgelegt.

Zusammensetzung:
e Teamleitung Arbeitsmarktpartnerteam U25
Teamleitung Job Center U25
Leitung der Wirtschaftsférderung
Leitung Abteilung Jugend
Schulaufsicht des Bezirks
Beauftragte Dritte

Fachebene

Ziel:
Intensivierung der Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen der verschiedenen Institutionen in
der Einzelfallarbeit .



Die Kooperation der Mitarbeiterinnen auf der Fachebene dient dem gegenseitigen
Informationsaustausch und dem Kennenlernen der jeweiligen Arbeitsstrukturen (z.B. im
Rahmen von Hospitationen). Die Zusammenarbeit in der Einzelfallarbeit wird ausgewertet.
Die Bedarfslagen der jungen Menschen werden von den jeweiligen Partnern beschrieben
und planungsrelevant aufbereitet.

Zusammensetzung:
e Personliche Ansprechpartner/innen des Job Centers U25
Arbeitsmarktpartnerteam U25 :
Berufsberater/innen und Vermittler/innen
Jugendberater/innen des Jugendamtes (jeweilige Fachbereiche).
Lehrerinnen fir Berufsorientierung
Beauftragte Dritte (z.B. Jugendberatungshauser)
Ggf weitere Beteiligte (z.B. Fachkrafte aus dem Handlungsfeld Ubergang Schule —
Beruf)

Turnus: regelmafige gemeinsame Dienstbesprechungen.

VERFAHREN FUR DIE KOOPERATION IN DER EINZELFALLBERATUNG

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit in der Einzelfallberatung steht die bestmogliche
Férderung der Jugendlichen und jungen Volljahrigen. Hierfiir kbnnen die Beraterinnen und
Berater der Vertragspartnerinstitutionen unter Beachtung der rechtlichen Zusténdigkeiten
und des gesetzlichen Auftrages die spezifischen Kompetenzen der jeweils anderen
Institutionen erganzend nutzen.

Kommt es im Einzelfall zu unterschiedlichen fachlichen Einschatzungen und wird keine
Einigung zwischen den Beraterinnen und Beratern der beteiligten Institutionen erzielt,
entscheidet die zustéandige Fuhrungskratft.

| Job Center U 25 - Arbeitsmarktpartnerteam U 25

Grundsatzlich gilt: besucht ein Kunde eine Schule, ist die Erstanlaufstelle das
Arbeitsmarktpartnerteam U25 der Agentur fir Arbeit— unabhéngig von einem
Leistungsbezug.

Bei ALG-II-Empfangerinnen und -Empfangern, die keine Schule mehr besuchen, ist die
Erstanlaufstelle das Job Center.

Die gegenseitige Information zwischen Berufsberater/innen und Fallmanager/innen wird
durch eine interne Kooperation geregelt.

| Job Center U 25 — Jugendamt

Das Jugendamt wird zustédndig bei Jugendlichen und jungen Volljahrigen, die Uber die
Leistungen des 8 16 (2) SGB Il hinaus personliche Beratung und Begleitung benétigen. In
diesem Fall entsteht eine doppelte Zustandigkeit. Je nach Bedarf des Jugendlichen bzw.
jungen Volljahrigen sind unter Wahrung des Datenschutzes enge Absprachen zwischen den
jeweiligen Fallverantwortlichen zu treffen. Insbesondere eigenen sich hier Hilfekonferenzen
nach § 36 SGB VIII.



Sobald die personlichen  Ansprechpartnerinnen und  Ansprechpartner  (bzw.
Fallmanagerinnen und Fallmanager) in der Beratung einen erhthten Hilfe- bzw.
Betreuungsbedarf feststellen, stellen sie den Kontakt zwischen der/m Jugendlichen und
jungen Volljahrigen und dem Jugendamt her.

Sobald bei Jugendlichen und jungen Volljahrigen, die vom Jugendamt beraten werden,
Leistungen des Job Centers in Frage kommen, informieren die Jugendberater/innen des
Jugendamtes das Fallmanagement des Job Centers mdglichst umgehend. Eine
entsprechende fachliche Ubergabe unter datenrechtlichen Bestimmungen findet mit dem
Fallmanagement des Job Centers statt. Es eignen sich hier je nach Einzelfall kurze fachliche
Stellungnahmen oder aber auch Hilfekonferenzen nach § 36 SGB VIII.

Arbeitsmarktpartnerteam U 25 — Jugendamt

1. Sobald bei Jugendlichen und jungen Volljghrigen, die vom Jugendamt beraten werden,
Leistungen der Agentur fur Arbeit in Frage kommen, informieren die Jugendberater/innen
des Jugendamtes das Arbeitsmarktpartnerteam U 25 moglichst umgehend. Damit wird
erreicht, dass der/die bisherige Ansprechpartner/in des Arbeitsmarktpartnerteams wieder
eingeschaltet werden kann und somit die Kontinuitat der Beratung gesichert wird oder
aber ein Erstkontakt zum Arbeitsmarktpartnerteam hergestellt wird.

2. Fuar Jugendliche und junge Volljahrige, die durch das Jugendamt beraten werden und
Kontakt zum Arbeitsmarktpartnerteam in Anspruch nehmen wollen, benennt das
Arbeitsmarktpartnerteam mindestens zwei Berater/innen die als Kontaktpersonen fur das
Jugendamt zur Verflgung stehen. Das Jugendamt wird regelmaRig dber die
Sprechzeiten dieser Berater/innen informiert, so dass die Jugendberaterinnen sich direkt
mit ihnen in Verbindung setzen kdnnen. Gleichermalen benennt das Jugendamt ihre
Ansprechpartner/innen und die Sprechzeiten der Jugendberatungshéauser.

3. Die Entscheidung dariber, welches Forderprogramm der Agentur fir Arbeit unter
Berticksichtigung von Neigung, personlicher und sozialer Voraussetzungen fir die/den
Jugendliche/n geeignet und realisierbar ist, obliegt dem Arbeitsmarktpartnerteam.
Vorstellungen zu ,passenden Forderungen werden im Zweifelsfall zwischen den
Fachkraften der beiden Einrichtungen diskutiert, nicht jedoch mit und vor den
Jugendlichen und jungen Volljahrigen. Dabei sind datenschutzrechtliche Bestimmungen,
die fur die beteiligten Institutionen gelten, zu berlcksichtigen.

4. Bei Jugendlichen und jungen Volljhrigen, fiir die Angebote nach dem SGB Il nicht in
Frage kommen, weil sie arbeitsmarktfern sind, die Férdervoraussetzungen der Agentur
fur Arbeit nicht (mehr) erfillen wund/oder die einen hoheren Bedarf an
sozialpadagogischer  Betreuung haben, kénnen  die Berater/innen  des
Arbeitsmarktpartnerteams auf die Angebote der Jugendberatungshéuser zurtick greifen.
Dazu gehdren hauptsachlich Jugendliche und junge Volljahrige, die fur sich keine
berufliche Perspektive erarbeiten konnten und/oder eine Berufsvorbereitende
BildungsmalRnhahme (BvB) abgebrochen haben bzw. bei denen im Vorfeld bereits ein
Misserfolg zu erwarten ist. Bei diesen Jugendlichen und jungen Volljahrigen setzen sich
die Berater/innen des Arbeitsmarktpartnerteams mit den Jugendberater/innen des
Jugendamtes in Verbindung und stellen einen Kontakt zwischen Jugendlichem bzw.
jungen Volljahrigen und dem Jugendamt her.



Arbeitsmarktpartnerteam U 25 - Schulen der Region

Die fur Berufsorientierung verantwortlichen Lehrerinnen bereiten gemeinsam mit den fir die
Berufsberatung verantwortlichen Mitarbeiterinnen der Agentur fur Arbeit die individuelle
Berufsberatung in der Schule vor. Das betrifft die inhaltliche Vorbereitung der Schilerinnen
durch die Lehrerlnnen, die Absicherung eines reibungslosen organisatorischen Ablaufes
durch die Schulleitungen und die Beratung der schulfremden Berufsberaterinnen durch die
Lehrerinnen hinsichtlich der Kompetenzentwicklung der Schulerinnen.

Die Berufsberaterinnen kénnen nach erforderlicher Ricksprache der Lehrerinnen mit den
Eltern der betreffenden Schilerinnen unter den geltenden datenschutzrechtlichen
Gesichtspunkten Gutachten von den Lehrerinnen anfordern. Das betrifft insbesondere die
Schilerlnnen mit sonderpadagogischen Forderbedarf im Bereich Lernen und Schilerlnnen
mit mangelnder Eigenstandigkeit und Motivation. Die Berufsberatung dieser Schilerinnen
sollte weiterhin durch besonders ausgebildete Reha-Beraterinnen erfolgen.

Die Partner entwickeln gemeinsame Projekte effektiver Berufsberatung und fihren sie
zusammen durch. Dabei kdnnen auch freie Trager einbezogen werden, die die individuelle
Betreuung in der Schulzeit auch im Ubergang ins Berufsleben fortsetzen.

Unterschriften Vertragsparteien

Die Vereinbarung gilt zun&chst fur drei Jahre. Sie soll dann auf ihre Wirksamkeit gepruft und
gegebenenfalls modifiziert fortgeflhrt werden.

*kk

Anlagen

Gesetzlicher Auftrag / Aufgaben

SGB I

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) verwirklicht das Prinzip des Foérderns und
Forderns.

Jugendlichen und jungen Volljahrigen sollen umgehend Mdéglichkeiten ertffnet werden, in
Ausbildung, Arbeit, Praktika oder Zusatzjobs mit Qualifizierungsanteilen vermittelt zu werden.

Im Mittelpunkt dieses Prozesses stehen das Fallmanagement und die Analyse der
personlichen Situation des Kunden (Jugendlichen und jungen Volljahrigen). Unter Mithilfe
aller Mdglichkeiten (definiert im 816 SGBIl) und mit dem Abschluss einer
Eingliederungsvereinbarung wird der Weg eingeschlagen, Vermittlungshemmnisse zu
beseitigen. Es wird sowohl MaRnahmen geben, in die Jugendliche und junge Volljahrige
eingewiesen werden koénnen, die analog zu den Leistungen des Dritten Buches
Sozialgesetzbuch (SGB Ill) sind, als auch individuelle Eingliederungsleistungen, die dem
jeweiligen Einzelfall gerecht werden.

Anspruch auf diese Leistungen haben alle Jugendlichen und jungen Volljahrigen mit
Anspruch auf Arbeitslosengeld 11 (Alg II).



SGB Il

Im Rahmen des SGB Il werden alle Jugendlichen und jungen Volljahrigen betreut, die
entweder eine Ausbildung machen wollen oder die ohne Ausbildung bisher gearbeitet und
keinen Anspruch auf ALG Il haben.

Berufsberatung und Berufsorientierung ist ein originarer Anspruch nach dem SGB Il der
allen (auch ALG lI-Bezieher/innen) verbindlich zusteht. Der Bereich Berufsvorbereitender
BildungsmalRnahmen (BvB) und die Zahlung von Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) sind
ebenfalls Leistungen nach dem SGB III.

Bei Leistungen wie ausbildungsbegleitende Hilfen (abH), Bewerbungskosten im Rahmen der
Unterstlitzung von Beratung und Vermittlung (UBV) und Berufsausbildungen in
aul3erbetrieblichen Einrichtungen (BaE) ist die Agentur fur Arbeit auch fur nicht ALG II-
Empfanger/innen zustandig. Bei ALG lI-Empfanger/innen werden diese Leistungen vom
JobCenter erbracht.

SGB Vi

Arbeitsweltbezogene Angebote werden durch die Jugendhilfe schwerpunktmaRig im
Rahmen der Jugendsozialarbeit nach § 13 des Achten Buch Sozialgesetzbuches (SGB VIII)
erbracht. Sie kbnnen auch als Hilfe zur Erziehung nach 27,3 SGB V Il und als Hilfe fir junge
Volljahrige nach §41,2 SGB VIII in Verbindung mit § 13,2 SGB VIII (Jugendberufshilfe)
ausgereicht werden.

Gemall 8§ 13 Abs. 1 SGB VIII sollen jungen Menschen mit sozialen Benachteiligungen
und/oder individuellen Beeintrachtigungen, die einen erhdhten Unterstiitzungsbedarf haben,
sozialpadagogische Hilfen zur Férderung ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung und
ihrer Eingliederung in die Arbeitswelt zur Verfigung gestellt werden. Sozialpddagogisch
begleitete Ausbildungs- und BeschaftigungsmaRnahmen kénnen der oben benannten
Zielgruppe angeboten werden, wenn das nicht durch MalRhahmen und Programme anderer
Trager und Organisationen sichergestellt ist (8 13 Abs. 2 SGB VIII).

Die Jugendberufshilfe nach § 13,2 SGB VIl ist gegenlber Leistungen nach dem SGB Il und
dem SGB Il nachrangig.

Aufgaben der Wirtschaftsforderung

Das Schaffen von Rahmenbedingungen fur die Optimierung von Investitionen zum Erhalt
und/oder die Schaffung neuer Arbeitsplatze ist eines der zentralen kommunalen Themen der
Wirtschaftsférderung.
Schwerpunkte der Tatigkeit sind:

- Beratung bei Existenzgriindungen,

- Ansprechpartner fur gewerbliche Ansiedlungen/Vermietungen,

- Verwaltungslotse (z. B. bei bauplanungsrechtlichen Verfahren),

- Infostelle fur diverse bezirkliche Gewerbedaten,

- Fordermittelberatungen,

- Vermittlung von Gewerbeflachen und Gewerberaumen,

- Erarbeitung fachlicher Stellungnahmen,

- Kontaktvermittlung flr Unternehmen zu Behdérden und Institutionen,

- Kontaktvermittlung in der Verwaltung,

- Beteiligung bei der Ausweisung neuer Gewerbegebiete und der entsprechenden

Infrastruktur,



- Informationsaustausch mit der Wirtschaft fir Unternehmer, Investoren und alle
Interessierten,

- Unterstiitzung und Begleitung bei Ansieldungsvorhaben,

- EU-Forderung,

- Netzwerkschaffung und Ansprechpartner fir Unternehmen, Kammern, Verbéande,
Gewerkschaften, Gewerbevereine, (Uber- und untergeordnete Behorden,
Fachabteilungen des Bezirksamtes, Kreditinstitute und viele anderen.

| Aufgaben der Schulen

Schulgesetz fur das Land Berlin
vom 26. Januar 2004 (GVBI. S. 26), gedndert durch Artikel Il des Gesetzes vom 23. Juni
2005 (GVBI. S. 322)

8 4 Grundsatze fur die Verwirklichung

(7) Die allgemein bildende Schule fuhrt in die Arbeits- und Berufswelt ein und tragt in
Zusammenarbeit mit den anderen Stellen zur Vorbereitung der Schilerinnen und Schiler auf
Berufswahl und Berufsaustibung sowie auf die Arbeit in der Familie und in anderen sozialen
Zusammenhangen bei.

§ 5 Offnung der Schulen, Kooperationen

(1) Die Schulen 6ffnen sich gegeniber ihrem Umfeld. Zu diesem Zweck arbeiten sie im
Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags mit den Tragern der offentlichen und freien
Jugendhilfe sowie mit auf3erschulischen Einrichtungen und Personen zusammen, deren
Tatigkeit sich auf die Lebenssituation der Schilerinnen und Schuler auswirkt.

(2) Die Schulen kénnen dazu im Einvernehmen mit der zustdndigen Schulbehdrde
insbesondere Vereinbarungen mit den Tragern der 6ffentlichen und freien Jugendhilfe und
der beruflichen Fort- und Weiterbildung, den Musikschulen, den Volkshochschulen sowie
Sport- und anderen Vereinen schliel3en. Sie nutzen Kooperationsmdglichkeiten mit der
Wirtschaft, den Sozialpartnern und anderen Einrichtungen, die berufs- oder arbeitsrelevante
Angebote machen.

(3) Die Schulen kénnen ihren Kooperationspartnern bei einem padagogischen Bedarf
R&aume und technische Ausstattung entgeltfrei zur Nutzung tberlassen.



	Kooperationsvereinbarung
	zwischen
	Fördersystem U 25
	PRÄAMBEL
	Leitungsebene

	Geschäftsführung Job Center
	Operative Ebene
	Ziele:
	- regelmäßige Abstimmung des Bedarfs und der Angebote
	- die Weiterentwicklung des „Fördersystems U25“
	- Festlegung von Verfahrensfragen
	Zusammensetzung:
	Arbeitsmarktpartnerteam U 25 - Schulen der Region
	Die für Berufsorientierung verantwortlichen LehrerInnen bere
	Unterschriften Vertragsparteien
	Gesetzlicher Auftrag / Aufgaben


	SGB II



	SGB III
	SGB VIII

	Aufgaben der Wirtschaftsförderung
	Aufgaben der Schulen
	Schulgesetz für das Land Berlin


